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B e k a n n t m a c h u n g 
 

der Stadt Müllheim im Markgräflerland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) 
über die Ungültigkeitserklärung sämtlicher amtlicher Dienstsiegel mit der 

Bezeichnung „STADT MÜLLHEIM“ mit Ablauf des 26. April 2023 und Einführung 
neuer amtlicher Dienstsiegel mit der Bezeichnung „STADT MÜLLHEIM IM 

MARKGRÄFLERLAND“ bzw. „STADT MÜLLHEIM I. M.“ seit dem 27. April 2023 
 

I. 
 
Die Stadt Müllheim trägt seit 27. April 2023 den Namen „Müllheim im Markgräflerland“ 
[Bekanntmachungsnachweis im Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg vom 26.04.2023 
auf S. 226 (GABl. S. 226)]. Eine standardisierte Abkürzung „Müllheim i. M.“ wurde festgelegt. 
 

II. 
 

Seit dem 27. April 2023 werden bei der Stadtverwaltung Müllheim i. M. neue Dienstsiegel nach unten 
beschriebenem Muster die bisherigen ersetzen.  
a) Die neuen kreisrunden Dienstsiegel im Durchmesser 35 und 20 mm zeigen in der Mitte das Stadtwappen, 

oben die Inschrift „STADT MÜLLHEIM“, unten die Inschrift „IM MARKGRÄFLERLAND“, links und rechts 
eine fortlaufende Nummer. 
Es wurden 16 Dienstsiegel im Durchmesser 35 mm mit der Nummerierung 1 bis 16 sowie 20 Dienstsiegel 
im Durchmesser 20 mm mit den Nummern 1 bis 20 in den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung eingeführt. 

b) Der Fachbereich 12 – Einwohnermeldewesen, Passwesen, Wahlen sowie die vier Ortsverwaltungen 
Britzingen, Feldberg, Hügelheim und Niederweiler verfügen zusätzlich über je ein kreisrundes 
Dienstsiegel mit 12 mm Durchmesser in gleichem Muster, lediglich oben mit der Inschrift „STADT“ und 
unten „MÜLLHEIM I. M.“.  

c) Das Standesamt Müllheim i. M.  verfügt zusätzlich zu a) über ein kreisrundes Dienstsiegel mit 35 mm 
Durchmesser und vier kreisrunde Dienstsiegel mit 20 mm Durchmesser in gleichem Muster wie unter a) 
beschrieben, lediglich oben mit der Inschrift „STADT MÜLLHEIM I. M.“ und unten „STANDESAMT“. 

d) Die vier Ortsverwaltungen Britzingen, Feldberg, Hügelheim und Niederweiler verfügen abweichend von 
der unter Ziffer a) beschriebenen Ausgestaltung über je ein kreisrundes Dienstsiegel im Durchmesser 35 
und 20 mm. Sie zeigen in der Mitte das Stadtwappen, oben die Inschrift „STADT MÜLLHEIM I. M.“, unten 
die Inschrift „OV BRITZINGEN“ bzw. “OV FELDBERG“ bzw. “OV HÜGELHEIM“ bzw. “OV NIEDERWEILER“, 
links und rechts die Nummer 1. 

 
III. 

 
Die bislang verwendeten Dienstsiegel, die nicht obigem Muster entsprechen, werden mit Ablauf des 26. April 
2023 für ungültig erklärt und eingezogen.  
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IV. 
 
Alle Schriftstücke und Urkunden, die vor dem 27. April 2023 mit den bisherigen Siegeln mit der Bezeichnung 
„Stadt Müllheim“ versehen wurden, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. 

 
V. 

Missbrauch 
 

Bei Auffallen von Missbrauch der für ungültig erklärten Dienstsiegel bittet die Stadtverwaltung Müllheim  
i. M. um sofortige Meldung an die Stadtverwaltung Müllheim i. M., Fachbereich 10 – Hauptverwaltung 
(Telefon: 07631/801-110; E-Mail: hauptamt@muellheim.de), Bismarckstraße 3, 79379 Müllheim i. M. oder 
das zuständige Polizeirevier. 
 
 
Müllheim, den 17. Mai 2023 
 
gez.  
 
Martin Löffler  
Bürgermeister 
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